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Abkürzungsverzeichnis 

 

Politische Gemeinden 

BEC Beckenried 

BUO Buochs 

DAL Dallenwil 

EMT Emmetten 

EBÜ Ennetbürgen 

EMO Ennetmoos 

HER Hergiswil 

ODO Oberdorf 

STA Stans 

SST Stansstad 

WOL Wolfenschiessen 

 

Parteien 

CVP Christlichdemokratische Volkspartei 

FDP Freisinnig-Demokratische Partei 

GN Grüne Nidwalden 

SP Sozialdemokratische Partei 

SVP Schweizerische Volkspartei 

 

Organisationen 

BVN Bauernverband Nidwalden 

EWN Elektrizitätswerk Nidwalden, Oberdorf 

KORP Genossenkorporation Buochs, Uertekorporation Dallenwil, 
 Genossenkorporation Ennetbürgen 

ZB zb Zentralbahn AG, Stansstad 
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1 Einleitung 

Der Regierungsrat hat mit Beschluss Nr. 131 vom 28. Februar 2012 entschieden, 
den Entwurf für die Totalrevision des Gesetzes über die Flurgenossenschaften 
(Flurgenossenschaftsgesetz, FlurG; NG 211.4) in die externe Vernehmlassung 
zu geben. Die Vernehmlassung dauerte bis am 31. Mai 2012. 

Zur Vernehmlassung wurden sämtliche Politischen Gemeinden (11), die im Land-
rat vertretenen politischen Parteien (5), der Bauernverband Nidwalden, das Elekt-
rizitätswerk Nidwalden, die Genossenkorporation Buochs, Uertekorporation Dal-
lenwil, Genossenkorporation Ennetbürgen und die Zentralbahn AG eingeladen. 

Es gingen folgende Stellungnahmen ein:  

Stellungnahme  
eingeladener  
Vernehmlassungs-
teilnehmenden 

Spontane  
Stellung-
nahmen 

Verzicht auf 
Stellungnah-
me 

keine Antwort 

Politische Ge-
meinden 

BEC, BUO, DAL, 
EMT, EMO, ODO, 
STA, SST, WOL 

 HER EBÜ 

Parteien CVP, FDP, SVP  SP GN 
Organisationen BVN, EWN, KORP 

EBÜ 
 KORP DAL, 

KORP BUO 
ZB 

Total 15 0 4 4 

2 Gesamturteil 

Grundsätzlich wird der Entscheid einer Totalrevision des Einführungsgesetzes 
von den Vernehmlassungsteilnehmenden Gemeinden, Parteien und Organisatio-
nen unterstützt. 

Die Gemeinde Hergiswil, die Uertekorporation Dallenwil und die Genossenkorpo-
ration Buochs sind mit den vorgesehenen Anpassungen im FlurG einverstanden 
und verzichten auf eine Stellungnahme. Die SP verzichtet auf eine Stellungnah-
me ohne eine Wertung abzugeben. 

Mehrere Gemeinden erachten es als wünschenswert, wenn mit dem Gesetzes-
entwurf auch die Verordnung in die Vernehmlassung gegeben wird, damit die 
konkreten Folgen sichtbar gemacht werden. Vielfach hätten Bestimmungen in der 
Verordnung für die Gemeinden unmittelbare Auswirkungen.  

Gefordert wird, dass die Grundeigentümerinnen und –eigentümer immer mit ein-
geschriebenem Brief zur Gründungsversammlung eingeladen werden. Nur so sei 
ein Beweismittel vorhanden, da in Art. 4 festgehalten werde, dass die an der Be-
schlussfassung nicht mitwirkenden Grundeigentümerinnen und –eigentümer als 
zustimmend gelten. Mit der Einladung soll über die rechtlichen Belange kurz in-
formiert werden.  

Zudem wird erwähnt, dass der Begriff Flurkommission verwirrt. Es sei nur die 
Gründungskommission, welche nach der Gründung der Flurgenossenschaft 
durch den gewählten Vorstand abgelöst werde. 

Bestimmungen über die künftige Organisation der Flurgenossenschaft, die Lei-
tung, die Ausführung des Unternehmens, die Umschreibung der mutmasslich be-
teiligten Grundstücke sowie die Bezeichnung ihrer Eigentümerinnen und Eigen-
tümer sollen nicht in den Statuten festgehalten werden sondern in einem zugehö-
rigen Anhang erfolgen. Sonst müssen bei jeder Projektleitungsänderung die Sta-
tuten angepasst werden. 

Die Schätzungskommission soll aus drei unbeteiligten, professionellen Sachver-
ständigen bestehen. 



GESETZ ÜBER FLURGENOSSENSCHAFTEN (FLURG) 

 

Ergebnis der Vernehmlassung 6/10

 

In Art. 25 soll geregelt werden, wer wann welche Gebühren erheben dürfe. 

Weitere Anregungen gingen vereinzelt von Teilnehmenden der Vernehmlassung 
ein. 

 

3 Auswertung Vernehmlassungen 

9 Gemeinden, 3 Parteien sowie 3 Organisationen haben zur Vernehmlassungs-
vorlage Stellung genommen. 

 

Artikel Anregungen/Bemerkungen Wer Stellungnahme 
Allgemein Die vorgeschlagene Revision 

wird zustimmend zur Kenntnis 
genommen 

SVP, HER, 
KORP DAL, 
KORP BUO 

Kenntnisnahme. 

Grundsätzlich wird das neue 
FlurG gutgeheissen. 

CVP Kenntnisnahme. 

Die Totalrevision wird unter-
stützt. 

FDP Kenntnisnahme. 

Mit dem Gesetzesentwurf soll 
auch die Verordnung in die Ver-
nehmlassung gegeben werden, 
damit die konkreten Folgen 
sichtbar gemacht werden. Viel-
fach haben Bestimmungen in 
der Verordnung für die Gemein-
den unmittelbare Auswirkungen. 
 

BEC, BUO, 
DAL, EMT, 
EMO, STA, 
SST, WOL, 
BVN 

Kenntnisnahme. 

Im Grundsatz wird das neue 
FlurG als gute Grundlage für 
verschiedene Bereiche erachtet.

BUO, DAL, 
EMT, EMO, 
STA, SST, 
WOL, BVN 

Kenntnisnahme. 

 Aus Sicht des Energieversor-
gers wäre es wünschenswert, 
wenn das EWN im Rahmen des 
FlurG von der Beitrittspflicht zu 
Flurgenossenschaften befreit 
würde, sofern die Anlagen in 
den Bereich der entsprechen-
den Flurgenossenschaft fallen 
und für die Energieversorgung 
im Perimeter zuständig sind. 
Dem EWN wäre in diesem Fall 
per Gesetz der Zugang zu den 
Anlagen zu sichern. 
 
Diese Bestimmung soll bei Pro-
duktionsanlagen keine Anwen-
dung finden. 
 

EWN Ablehnung. 
Im Sinne der Gleichbehand-
lung und zur Vermeidung 
von Abgrenzungsschwierig-
keiten rechtfertigen sich 
Ausnahmen nicht. Die (Ver-
teiler-) Anlagen des EWN 
können nur in den Perimeter 
einbezogen werden, wenn 
sie auch von den Verbesse-
rungen profitieren. Dabei 
dürfte die Beitragspflicht des 
EWN aufgrund der Kleinheit 
der betroffenen Parzellen in 
aller Regel marginal sein. 
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Art. 1 
Abs. 2 

Die abschliessende Aufzählung 
und der gleichzeitig bedingte 
Ausschluss der genannten An-
wendungen sind unglücklich 
formuliert. 

FDP Kenntnisnahme. 
Entspricht der geltenden 
Regelung. 

 Der letzte Satzteil schwächt den 
Abs. 2 ab. Bei Weganlagen ist 
es z.B. zwingend, dass alle Be-
troffenen mit einbezogen wer-
den können. Haben Flächen 
von Betroffenen keinen Zu-
sammenhang mit dem Werk, 
sollen diese ausgenommen 
werden können. 

BEC, BUO, 
DAL, EMT, 
EMO, ODO, 
STA, SST, 
WOL, BVN 

Kenntnisnahme. 
Entspricht der geltenden 
Regelung. 

Es soll geprüft werden, die Flur-
genossenschaften (wie in ande-
ren Kantonen) auch auf Grob- 
und Feinerschliessungen im 
Baugebiet Anwendung finden 
zu lassen. Diese erweiterte An-
wendung der Bestimmungen er-
laubt es in schwierigen Fällen, 
Erschliessungen durch Gebiete 
mit mehreren Grundeigentü-
mern speditiver voran zu trei-
ben. 

FDP Kenntnisnahme. 
Das Flurgenossenschafts-
gesetz bezieht sich auf 
landwirtschaftliche Boden-
verbesserungen. 

Art. 2 
Abs. 2 

Die beteiligten Grundeigentü-
merinnen und –eigentümer sind 
zwingend schriftlich mit einge-
schriebenem Brief zur Grün-
dungsversammlung einzuladen. 
Nur so ist ein Beweismittel vor-
handen, sieht doch Art. 4 vor, 
dass die an der Beschlussfas-
sung nicht mitwirkenden Grund-
eigentümerinnen und –
eigentümer als zustimmend gel-
ten. 

SVP, CVP, 
BEC, BUO, 
DAL, EMT, 
EMO, ODO, 
STA, SST, 
WOL, BVN 

Kenntnisnahme.  
Die Art der Zustellung muss 
nicht im Gesetz geregelt 
werden. Es ist den Gemein-
den freigestellt, ob sie die 
Einladung per Einschreiben 
oder auf eine andere Art zu-
stellen wollen. 
 

Mit der Einladung soll über die 
rechtlichen Belange kurz infor-
miert werden, damit von Beginn 
weg Transparenz vorhanden ist. 

Teilweise Gutheissung. 
Dieses Anliegen wird bei der 
Überarbeitung der Verord-
nung berücksichtigt. 

Die Einladung soll auf die Mög-
lichkeit der schriftlichen Vertre-
tung hinweisen. 

CVP Teilweise Gutheissung. 
Dieses Anliegen wird bei der 
Überarbeitung der Verord-
nung berücksichtigt. 

Art. 5 Ein ergänzendes Recht zur 
Übertragung dieser Aufgabe an 
die kantonale Verwaltung wäre 
sinnvoll, da im Falle von zerstrit-
tener Beteiligten eine „obrigkeit-
liche“ Einleitung sachdienlich 
sein kann. 

FDP Ablehnung.  
Die Akzeptanz der Flur-
kommission setzt die Ein-
bindung der Grundeigentü-
merinnen und –eigentümer 
voraus. 



GESETZ ÜBER FLURGENOSSENSCHAFTEN (FLURG) 

 

Ergebnis der Vernehmlassung 8/10

 

Der Begriff Flurkommission 
verwirrt. Es ist die Gründungs-
kommission, welche nach der 
Gründung der Flurgenossen-
schaft durch den gewählten 
Vorstand abgelöst wird. 

BEC, BUO, 
DAL, EMT, 
EMO, ODO, 
STA, SST, 
WOL, BVN 

Guteissung.  
Die Gründungsversammlung 
wählt eine Gründungskommis-
sion. 

Art. 7 Die Kosten sollten den Grund-
eigentümern übertragen wer-
den, welche gegen die Grün-
dung einer Flurgenossenschaft 
gestimmt haben. Das scheint 
nicht haltbar zu sein. 
 
Vorschlag: Die Initianten der 
Flurgenossenschaft-Gründung 
leisten einen Kostenvorschuss 
oder der Kanton übernimmt die 
Kosten, sofern das öffentliche 
Interesse vorhanden ist. 
 
Regel: Wer keinen Auftrag er-
teilt, dem sollen auch keine 
Kosten entstehen. Es ist un-
statthaft Grundeigentümer 
durch Dritte verursachte Kosten 
zu übertragen. 

FDP Ablehnung. 
In Art. 7 ist von den Kosten 
die Rede, die der Grün-
dungskommission bzw. dem 
Vorstand entstehen. Das 
bedeutet, dass ein Grün-
dungsbeschluss bereits zu-
stande gekommen ist. Die 
vorliegende Regelung gilt 
daher nur im (äusserst sel-
tenen und unwahrscheinli-
chen) Fall, wenn trotz Grün-
dungsbeschluss eine Flur-
genossenschaft am Ende 
trotzdem nicht zustande 
kommt, aber dennoch schon 
Kosten entstanden sind - 
zum Beispiel, weil die Statu-
ten oder das Projekt nicht 
genehmigt wurden und dann 
die Mitglieder keinen neuen 
Anlauf nehmen, sondern ih-
ren Gründungsbeschluss 
wieder aufheben oder einem 
anderen, nur schwer vor-
stellbaren Grund. Sobald 
aber die Flurgenossenschaft 
endgültig zustande gekom-
men ist, haften nur noch die 
wirklich betroffenen 
Grundstücke für die angefal-
lenen Kosten. Unbeteiligte 
Grundstücke sind zu diesem 
Zeitpunkt aufgrund des Ent-
scheids der Schätzungs-
kommission aus der Genos-
senschaft und somit aus der 
Haftung entlassen (vgl. Art. 
18). Anzumerken ist, dass 
es in der Natur der Flurge-
nossenschaft liegt, dass 
einzelne Grundeigentümer 
gegen ihren Willen zur Mit-
gliedschaft und mithin zur 
Kostentragung verpflichtet 
werden. 
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Art. 8 
Abs. 2.1 

Die Umschreibung der mut-
masslich beteiligten Grundstü-
cke und die Bezeichnung ihrer 
Eigentümerinnen und Eigentü-
mer hat nicht in den Statuten, 
sondern in einem zugehörigen 
Anhang zu erfolgen. 

DAL, EMO, 
ODO 

Gutheissung.  

Bestimmungen über die künftige 
Organisation der Flurgenossen-
schaft und die Leitung sowie 
Ausführung des Unternehmens 
sollen nicht in den Statuten 
festgehalten werden sondern in 
einem zugehörigen Anhang. 
Sonst müssten bei jeder Pro-
jektleitungsänderung die Statu-
ten angepasst werden. 

BEC, BUO, 
DAL, EMT, 
EMO, STA, 
SST, WOL, 
BVN 

Gutheissung. 

Art. 8 
Abs. 2.2 

In den Statuten „die Bezeich-
nung der Eigentümerinnen und 
Eigentümer“ festzuhalten ist 
nicht sinnvoll, da bei jedem Ei-
gentumswechsel eine Statuten-
änderung und die Genehmigung 
des Regierungsrates (Art. 11) 
erforderlich ist. Es soll eine se-
parate Liste der Parzellen und 
deren Eigentümer geführt wer-
den, welche bei Bedarf entspre-
chend angepasst werden kann. 

CVP, BEC, 
BUO, DAL, 
EMO, STA, 
SST, WOL 

Gutheissung. 
Die Bezeichnung der 
Grundstücke und deren Ei-
genümerschaften sind Ge-
genstand des Beschlusses 
der Schätzungskommission. 
Sie müssen daher in den 
Statuten nicht festgehalten 
werden, können aber freiwil-
lig (und sinnvollerweise) 
Gegenstand eines orientie-
renden Anhangs bilden. 

Art. 12 Die Schätzungskommission be-
steht aus drei unbeteiligten, pro-
fessionellen Sachverständigen. 

CVP Ablehnung. Sachverstand 
beinhaltet bereits Professio-
nalität. 

Es wird davon ausgegangen, 
dass der Regierungsrat von Fall 
zu Fall festlegt, welche drei un-
beteiligten Sachverständige in 
die Schätzungskommission ge-
wählt werden. Mit der gewählten 
Formulierung dieses Artikels 
kann der Regierungsrat auch 
ausserkantonale Fachkräfte zu-
ziehen. 

BEC, BUO, 
DAL, EMT, 
EMO, ODO, 
STA, SST, 
WOL, BVN 

Kenntnisnahme. 

Art. 14 
Abs. 2 

Die Zustellung des Zirkulations-
beschlusses hat zwingend 
schriftlich mit eingeschriebenen 
Brief zu erfolgen, damit ein Be-
weismittel für dessen Zustellung 
vorhanden ist. 
 

CVP, BEC, 
BUO, DAL, 
EMO, ODO, 
STA, SST 

Kenntnisnahme. 
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Bei der Erweiterung des Bei-
zugsgebietes soll dasselbe Ver-
fahren wie bei der Gründung 
der Flurgenossenschaft ange-
wendet werden. Ein Verwal-
tungsakt mittels Zirkulationsbe-
schluss für einen derart massi-
ven eigentumsrechtlichen Ein-
griff ist unstatthaft. 

FDP Teilweise Gutheissung. 
Nur wenn die Statuten es 
vorsehen kann der Vorstand 
die Zustimmung mittels Zir-
kulationsbeschluss der 
Grundeigentümerinnen und 
–eigentümer einhohlen. 

Art. 17 Ein textlicher Hinweis auf die 
Rechtsmittel wäre hilfreich 

FDP Kenntnisnahme. 
 

Die Projektbewilligung soll nach 
wie vor der Gesamtregierungs-
rat vornehmen. 

KORP EBÜ Ablehnung. 
Die Bewilligungserteilung 
durch die Direktion erleich-
tert die Verfahrenskoordina-
tion. Ausserdem wird da-
durch ein verwaltungsinter-
nes Rechtsmittelverfahren 
möglich. 

Art. 18 
Ziff. 3 

Beim Strassenunterhalt gilt im 
Allgemeinen die Verteilung nach 
Perimeter. Es gibt aber auch 
Fälle, in denen regelmässige 
Nutzer einen fixen Beitrag an 
den Unterhalt der Strasse leis-
ten ohne Mitglied der Flurge-
nossenschaft zu sein. 

CVP Kenntnisnahme. 
Fälle, in denen eine Strasse 
im Eigentum der Flurgenos-
senschaft von Dritten regel-
mässig mitbenützt werden, 
kann die Flurgenossen-
schaft mittels Vereinbarung 
selber regeln. 

Art. 23 
Abs. 1 

Textergänzung: … Erteilung der 
Projektbewilligung durch das 
Departement in… 

FDP Gutheissung. 
… Erteilung der Projektbe-
willigung durch die Direktion 
in... 

Art. 25 
Abs. 2 

Neue Formulierung des Wort-
lautes betr. der Gebührenerhe-
bung. Es geht nicht klar hervor 
wer keine Gebühren erheben 
darf und wer die Gebühren be-
zahlen soll. Dies ist klar zu re-
geln. 

CVP, BUO, 
DAL, EMO, 
ODO, STA, 
SST, WOL,  

Gutheissung. 
Es werden keine Gebühren 
vom Grundbuchamt erho-
ben. 

 

 

Stans, 25. September 2012      REGIERUNGSRAT NIDWALDEN 

     Landammann 

       Ueli Amstad 

     Landschreiber-Stv. 

       Armin Eberli 


